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D er Insolvenzverw alter ist auch im Fall der Verwertung dcr 
Firm a einer Aktiengesellschaft nicht befugt, die Satzung hin- 
sichtlich der Firm a zu ándem . E r  kann eine Firm enánderung 
auch nicht aufierhalb der Satzung kraft eigener Rechtsstellung 
herbeiführen.............................................................................................. 72

a) D er Begriff der Rechtsdienstleistung in G estalt der Inkas- 
sodienstieistung (Forderungseinziehung) gemafi § 2 A bs. 2 
Satz 1 R D G , d ieein  im R echtsdienstleistungsregistereingetra- 
gener Inkassodienstleister nach § 10 A bs. 1 Satz 1 N r. 1 R D G  
erbnngen darf, ist unter Berücksichtigung der vom  G esetzge- 
ber mit dem Rechtsdienstleisrungsgcsetz -  in A nknüpfung an 
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts -  verfolg- 
ten Zielsetzung einer grundlegenden, an den G esichtspunkten 
der D eregulierung und Liberalisierung ausgerichteten, die 
Entw icklung neuer Berufsbilder eriaubenden N eugestalrung 
des Rechts der aulSergerichtlichen Rechtsdienstleistungen 
nicht in einem zu engen Sinne zu verstehen. Vielm ehr ist -  
innerhalb des mit diesem G esetz  verfolgten Schutzzw ecks, die 
Rechtsuchenden, den Rechtsverkehr und die Rechtsordnung 
vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen zu schützen (§ 1 
A bs. 1 Satz 2 R D G ) -  eine eher grofizügige Betrachtung ge- 
boten.
b) Fü r die auf dieser G rundlage vorzunehm ende Beurteilung, 
ob sich die Tátigkeit eines registrierten Inkassodienstleisters 
innerhalb seiner Inkassodienstleiscungsbefugnis gemáfi § 10 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 R D G  halt, lassen sich keine allgem eingül- 
tigen M alktábe aufstellen. Erforderlich ist vielmehr stets eine 
am Schutzzw eck des Rechtsdienstleistungsgesetzes orientierte 
W ürdigung der U m stánde des Einzelfalls einschliefilich einer 
A uslegung der hinsichtiich der Forderungseinziehung getrof- 
fenen Vereinbarungen. D abei sind die W ertentscheidungen 
des G rundgesetzes in G estalt der Grundrechte der Beteiligten 
sow ie der G rundsatz des Vertrauensschutzes zu berücksichti- 
gen und ist den Veránderungen der Lebensw irklichkeit Rech- 
nung zu tragen.
c) Überschreitet hiernach ein registrierter Inkassodienst- 
leister seine Inkassodienstleistungsbefugnis nach § 10 A bs. 1 
Satz I Nr. 1 R D G , kann darin ein Verstofi gegen § 3 R D G  
liegen. Ein solcher Verstofi hat, wenn die U berschreitung bei 
einer umfassenden W ürdigung der G esam tum stánde aus der 
objektivierten Sicht eines verstándigen Auftraggebers des 
Inkassodienstleisters zura einen eindeutig vorliegt und zum 
anderen unter Berücksichtigung der Z ielsetzung des Rechts- 
dicnstleistungsgesetzes in ihrem Ausm afi ais nicht nur ge- 
ringfügig anzusehen ist, die N ichtigkeit nach § 134 B G B  der 
zwischen dem Inkassodienstleister und dessen A uftraggeber 
getroffenen Inkassovcreinbarung einschliefilich einer in die
sem  Zusam m enhang erfolgten Forderungsabtretung zur Fol- 
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d) Von einer N ichtigkeit nach § 134 B G B  ist danach insbe- 
sondere dann regelmáftig auszugehen, wenn der registrierte 
Inkassodienstleister Tátigkeiten vornim m t, die von vornhe- 
rein nicht auf cine Forderungseinziehung im Sinne des § 2 
A bs. 2 Satz 1 R D G , sondern etwa auf die Abw ehr von A n- 
sprüchen gerichtet sind oder eme über den erforderlichen Zu- 
sam m enhang mit der Forderungseinziehung hinausgehende 
Rechcsberatung zum  G egenstand haben oder wenn das »G e- 
scháftsm odell« des Inkassodienstleisters zu einer K ollision  
mit den Interessen seines A uftraggebers führt.e) N ach diesen 
M afistaben ist es von der Inkassodienstleistungsbefugnis ei- 
nes nach § 10 A bs. 1 Satz 1 Nr. 1 R D G  registrierten Inkasso- 
dienstleisters (noch) gedeckt, wenn dieser auf seiner Internet- 
seiteeinen  »M ietpreisrechner* z u r-z u n á c h st  unentgeldichen 
-  Berechnung der ortsiiblichen Vergleichsmiete zur Verfiigung 
stellt und im A nschluss hieran dem M ieter die M óglichkeii 
gibt, ihn durch Anklicken eines Buttons mit der auSergericht- 
lichen D urchsetzung von -  naher bezeichneten -  Forderungen 
und etwaigen Feststellungsbegehren gegen den Vermieter im  
Zusam m enhang mit der »M iecpreisbrem se* -  unter Vereinba- 
rung eines E rfo lgshonorars in Hóhe eines D rittels der jáhr- 
lichen M ietersparnis (vier M onate) sow ie einer Freihaltung 
des M ieters von sám tlichen Kosten -  zu beauftragen und in 
diesem  Zusam m enhang die genanncen Anspríiche zum  Zw eck 
der D urchsetzung treuhanderisch an den Inkassodienstleis- 
ter abzutreten, der im Falle einer Erfolglosigkeit der eigenen 
auíSergerichdichen Rechtsdienstleistungstátigkeit einen Ver- 
tragsanwalt m it der anwaltlichen und gegebenenfalls auch 
gerichtlichen D urchsetzung der Anspríiche beauftragen kann, 
zum  A bschluss eines Vergleichs jedoch grundsatzlich nur mit 
Z ustim m ung des M ieters befugt ist.
f) D a dam it (auch) die in diesem Rahm en erfolgte treuhán- 
derische A btretung der genannten im Zusam m enhang mit 
der »M ietpreisbrem se« stehenden Forderungen des M ieters 
(noch) nicht gegen ein gesetzliches Verbot (§ 3 R D G ) v erstóík  
und dem zufolge nicht gemáfi § 134 B G B  nichtig ist, ist der In- 
kassodienstleister im gerichtlichen Verfahren aktivlegitim iert, 
diese Anspríiche im Wege der K lage gegen den Vermieter gel- 
tend zu machen........................................................................................  89
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